
 

  

S 6 P 62/97

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Pflegeversicherung
Abteilung 7
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 6 P 62/97
Datum 28.07.1998

2. Instanz

Aktenzeichen L 7 P 45/98
Datum 22.03.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufungen der KlÃ¤ger zu 1) bis 3) gegen das Urteil des Sozialgerichts
Bayreuth vom 28.07.1998 werden zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten besteht Streit Ã¼ber AnsprÃ¼che aus der gesetzlichen
Pflege- bzw. Krankenversicherung. Die KlÃ¤ger sind die Eltern der am 07.11.1966
geborenen und am 11.09.1999 verstorbenen B.M â�¦ â�� nachfolgend B.M. -. Soweit
ihrem Vorbringen zu entnehmen ist, geht es ihnen im Wesentlichen um Pflegegeld
wegen hÃ¤uslicher Pflege, Leistungen zur sozialen Sicherung der KlÃ¤gerin zu 3. als
Pflegeperson und um die Mitgliedschaft ihrer Tochter B.M. ab dem 01.04.1995 in
der sozialen Pflegeversicherung. Hilfsweise begehren sie von der Beklagten zu 2.
Leistungen nach Â§Â§ 37 ff des 5.Sozialgesetzbuchs â�� SGB V â�� wegen
hÃ¤uslicher Pflege bei Erkrankung eines Kindes.

B.M. litt an einem schweren Cerebralschaden mit hypotoner BewegungsstÃ¶rung
und schweren Intelligenzdefekten im Sinne einer ImbezillitÃ¤t als Folge eines
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Impfschadens, der auf Grund des Urteils des Bayerischen Landessozialgerichts vom
23.01.1991 (Az.: L 10 Vi 1/87) als solcher anerkannt war. HierfÃ¼r gewÃ¤hrte ihr
die Versorgungsverwaltung ab 01.11.1978 Versorgung nach einer Minderung der
ErwerbsfÃ¤higkeit â�� MdE â�� um 100 % zuzÃ¼glich Ersatz fÃ¼r MehrverschleiÃ�
an Kleidung, SchwerstbeschÃ¤digtenzulage der Stufe II, Ausgleichsrente,
Berufsschadensausgleich und Pflegezulage der Stufe III. Insgesamt beliefen sich die
VersorgungsbezÃ¼ge ab dem hier streitigen Zeitraum, ab 01.04.1995 auf 4.872,00
DM zuzÃ¼glich der jeweiligen jÃ¤hrlichen Anpassungen. B.M. war seit dem
08.09.1987 im â�¦heim B â�¦, einer Einrichtung der Behindertenhilfe, vollstationÃ¤r
untergebracht. Die Kosten hierfÃ¼r, die vierteljÃ¤hrlich abgerechnet wurden und
sich im April 1995 auf monatlich 4.637,96 DM beliefen, trug die
Versorgungsverwaltung gem. Â§ 35 Abs. 6 Bundesversorgungsgesetz â�� BVG. Von
den vorgenannten VersorgungsbezÃ¼gen wurden der B.M. monatlich 1.107,00 DM
entsprechend der Vorschriften des BVG belassen. Bevor Leistungen nach dem BVG
gewÃ¤hrt wurden, kam der Bezirk Oberfranken-Sozialhilfeverwaltung bzw. nach
Anerkennung des Impfschadens bis zur Feststellung der VersorgungsbezÃ¼ge die
HauptfÃ¼rsorgestelle der Regierung von Oberfranken fÃ¼r die gesamten
Heimkosten auf.

Nach Inkrafttreten der Pflegeversicherung bewilligte die Beklagte zu 1 (Pflegekasse)
der B.M. mit Bescheid vom 12.04.1996 Leistungen nach Pflegestufe II.

Im Schreiben vom 06.05.1996 teilte die Beklagte zu 1 den KlÃ¤gern, den damaligen
gesetzlichen Vertretern von B.M. mit, da die Heimunterbringung mit einem Satz von
tÃ¤glich 152,90 DM von der Versorgungsverwaltung getragen werde und diese nach
den maÃ�geblichen Bestimmungen des BVG ohne die stationÃ¤re Unterbringung
eine Pflegezulage in HÃ¶he von monatlich 1.133,00 DM zu zahlen hÃ¤tte, ruhten
Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung, welche nur 800.- DM betragen
wÃ¼rden, gem. Â§ 34 Abs. 1 Nr. 2 des 11.Sozialgesetzbuchs â�� SGB XI -.
Ausgenommen bleibe der Anspruch der Pflegeperson auf Entrichtung von
BeitrÃ¤gen fÃ¼r sie zur gesetzlichen Rentenversicherung nach Â§ 44 SGB XI. Eine
BestÃ¤tigung fÃ¼r die Mutter der B.M. gehe noch zu.

Am 28.05.1996 legten die damaligen gesetzlichen Vertreter von B.M. gegen das
Schreiben der Beklagten zu 1 vom 06.05.1996 und gegen ein spÃ¤teres Schreiben
der Beklagten zu 1 vom 09.05.1996 mit gleichem Inhalt Widerspruch ein. Sie
vertraten die Auffassung, die Leistungen der Pflegeversicherung hÃ¤tten Vorrang
vor den FÃ¼rsorgeleistungen nach dem BVG i.V.m. dem Bundesseuchengesetz â��
BSeuchG -, so dass Pflegegeld aus der gesetzlichen Pflegeversicherung ausbezahlt
werden mÃ¼sse. Mit Widerspruchsbescheid vom 14.07.1997 half die Beklagte zu 1
dem Widerspruch insoweit ab, als sie Leistungen wegen hÃ¤uslicher Pflege nach der
Stufe II bis 31.10.1996 bewilligte. Im Ã¼brigen wies sie den Widerspruch zurÃ¼ck,
weil die Ruhensvorschrift des Â§ 34 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI eingreife. Dem Grunde nach
habe diese Ruhensregelung auch fÃ¼r die Zeit vom 1.04.1995 bis 31.10.1996
gegolten, jedoch habe die Pflegekasse im Bescheid vom 12.04.1996 (Feststellung
der Pflegestufe) eine Leistungszusage erteilt, die nur mit Wirkung fÃ¼r die Zukunft
gem. Â§ 45 SGB V (richtig wohl Â§ 45 10.Sozialgesetzbuch â�� SGB X -)
zurÃ¼ckgenommen werden kÃ¶nne. Insoweit sei dem Widerspruch abgeholfen
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worden.

Dagegen haben die damaligen gesetzlichen Vertreter der B.M. am 23.07.1997 Klage
beim Sozialgericht Bayreuth erhoben. Die Klage ist als eine solche der B.M.
vertreten durch ihren Vater D.M â�¦ und ihre Mutter G.I.M â�¦ gegen die Barmer
Ersatzkasse, Pflegekasse wegen verweigerter Leistungen aus der
Pflegeversicherung gegen den Bescheid vom 09.05.1996 und
Widerspruchsbescheid vom 14.07.1997 registriert worden. Mit Schreiben vom
14.08.1997 lieÃ� B.M. erklÃ¤ren, ihre Klage richte sich nicht nur gegen die
Pflegekasse sondern auch gegen die Krankenversicherung. Sie sei als
eigenstÃ¤ndiges Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung zu fÃ¼hren.
Ebenso sei sie als eigenstÃ¤ndiges Mitglied in der sozialen Pflegeversicherung zu
fÃ¼hren. Anstelle der Pflegestufe II seien Leistungen nach der Pflegestufe III zu
gewÃ¤hren. Die Versicherungspflicht ihrer Mutter als nicht erwerbsmÃ¤Ã�ig tÃ¤tige
Pflegeperson sei bei der Bundesversicherungsanstalt fÃ¼r Angestellte
vorzunehmen. In einem spÃ¤teren Schreiben vom 15.02.1998 lieÃ� B.M. vortragen,
vorrangiger Streitgegenstand sei nicht der Anspruch aus der Pflegeversicherung,
sondern die rechtswidrige Verweigerung besonderer Leistungen fÃ¼r
ImpfgeschÃ¤digte mit Anspruch auf eigenstÃ¤ndige Mitgliedschaft in der
Krankenversicherung. Am 20.07.1998 hat der Vater als gesetzlicher Vertreter der
B.M. erklÃ¤rt, es handle sich auch um eine Klage seiner Ehefrau G.I.M â�¦ sowohl
gegen die Krankenkasse als auch gegen die Pflegekasse. Im Schreiben vom
26.07.1998 hat B.M. ihre AntrÃ¤ge nochmals detailliert vorgebracht. Sie hat darin
insbesondere AnsprÃ¼che gegen die Versorgungsverwaltung erhoben. Insoweit hat
das Sozialgericht die Klage abgetrennt; hierÃ¼ber hat die zustÃ¤ndige Kammer des
Sozialgerichts Bayreuth mit Urteil vom 04.11.1999 (Az.: S 5 VJ 3/98) entschieden; es
hat die Klage abgewiesen. Das Verfahren gegen die beklagte Pflegekasse (Beklagte
zu 1) und die beklagte Krankenkasse (Beklagte zu 2) ist weitergefÃ¼hrt worden. Mit
Urteil vom 28.07.1998 hat das Sozialgericht die Klagen der damaligen KlÃ¤gerin
B.M. und ihrer Mutter G.I.M â�¦ , der KlÃ¤gerin zu 2 teils als unbegrÃ¼ndet, teils als
unzulÃ¤ssig abgewiesen. Soweit sich die Klage gegen den Widerspruchsbescheid
vom 14.07.1997 und den diesem zugrundeliegenden Verwaltungsakt, im Schreiben
vom 09.05.1996 richtet, hat es die Klage fÃ¼r zulÃ¤ssig, aber unbegrÃ¼ndet
erachtet. Denn die Anwendung des Â§ 34 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI sei rechtmÃ¤Ã�ig und
habe zum Ruhen der Leistungen wegen hÃ¤uslicher Pflege aus der gesetzlichen
Pflegeversicherung gefÃ¼hrt. Wenn B.M., die KlÃ¤gerin zu 1 meine, die
Unterbringung im Heim sei nicht als Pflege nach Â§ 35 Abs. 6 BVG zu erbringen
sondern nach anderen Vorschriften, welche nicht das Ruhen zur Folge hÃ¤tten, so
sei dies nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Tatsache sei, dass die
Versorgungsverwaltung die Kosten der Unterbringung im Rahmen der erweiterten
Pflegezulage Ã¼bernommen habe und weiter Ã¼bernehme, so dass Leistungen aus
der Pflegeversicherung ruhten. Dies entspreche dem ausdrÃ¼cklichen Willen des
Gesetzgebers, wonach doppelte Leistungen aus Ã¶ffentlichen Kassen fÃ¼r den
selben Bedarf nicht erbracht werden sollen. Die spÃ¤ter gestellten KlageantrÃ¤ge
seien unzulÃ¤ssig, weil insoweit ein Vorverfahren notwendig aber nicht
durchgefÃ¼hrt worden sei. Widerspruchsverfahren seien insoweit noch anhÃ¤ngig.
Die von den KlÃ¤gern gewollte KlageÃ¤nderung, der die Beklagten zu 1 und 2 nicht
zugestimmt hÃ¤tten, halte das Gericht nicht fÃ¼r sachdienlich. Dies gelte umso
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mehr, als die KlÃ¤ger im RechtsgesprÃ¤ch erklÃ¤rt hÃ¤tten, ihre anderen AntrÃ¤ge
seien "nebensÃ¤chlich".

Dagegen haben die damaligen KlÃ¤ger zu 1 und 2 am 06.10.1998 Berufung
eingelegt. Am 11.09.1999 verstarb B.M. Nach dem Erbschein des Amtsgerichts
Lichtenfels wurde sie von ihren Eltern je zur HÃ¤lfte beerbt. Die Berufung wird zum
Einen von den Eltern der B.M. als Rechtsnachfolger und zwar als KlÃ¤ger zu 1 und 2
und zum anderen durch G.I.M â�¦ als KlÃ¤gerin zu 3 gefÃ¼hrt. In ihrer
BerufungsbegrÃ¼ndung haben die KlÃ¤ger ihre AntrÃ¤ge aus ihrem im
sozialgerichtlichen Verfahren eingereichten Schreiben vom 26.07.1998 zu den
Ziffern 2 und 4 wiederholt. Im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung ist fÃ¼r die
KlÃ¤ger niemand erschienen; der BevollmÃ¤chtigte der KlÃ¤gerin zu 3 hat keine
AusfÃ¼hrungen gemacht.

Die KlÃ¤ger beantragen,

ihren AntrÃ¤gen aus dem Schriftsatz vom 26.07.1998 zu entsprechen.

Die Beklagten beantragen,

die Berufungen der KlÃ¤ger zurÃ¼ckzuweisen.

Im Ã¼brigen wird zur ErgÃ¤nzung des Sachverhalts gem. Â§ 136 Abs. 2
Sozialgerichtsgesetz â�� SGG â�� auf den Inhalt der Aktenheftung der Beklagten
sowie der Gerichtsakten erster und zweiter Instanz Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufungen der KlÃ¤ger sind zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143, 151 SGG), aber
unbegrÃ¼ndet.

Mit zutreffender BegrÃ¼ndung hat das Sozialgericht dargelegt, dass die Klagen,
soweit sie auf Leistungen aus der Krankenversicherung gerichtet sind, unzulÃ¤ssig
sind, weil, soweit hierÃ¼ber eine Verwaltungsentscheidung getroffen worden sein
sollte, kein Widerspruchsverfahren durchgefÃ¼hrt wurde. Im Ã�brigen hat es die
Ã�nderung der Klage als nicht sachdienlich angesehen. Lediglich zur ErgÃ¤nzung
weist der Senat darauf hin, dass Leistungen nach Â§ 37 SGB V daran scheitern
wÃ¼rden, dass B.M. wÃ¤hrend ihrer Aufenthalte im Elternhaus von ihrer Mutter
gepflegt worden war, so dass Â§ 37 Abs. 3 SGB V eingreift. Danach besteht kein
Anspruch auf hÃ¤usliche Pflege, wenn eine im Haushalt lebende Person die Pflege
Ã¼bernehmen kann. Inwieweit Ã¼berhaupt ein RechtsschutzbedÃ¼rfnis besteht
fÃ¼r den geltend gemachten Anspruch, B.M. bis zu ihrem Tod als "selbststÃ¤ndiges
Mitglied" oder familienversichertes Mitglied in der Kranken- und Pflegeversicherung
zu fÃ¼hren, kann dahin stehen, weil insoweit keine gerichtlich Ã¼berprÃ¼fbaren
Verwaltungsentscheidungen vorliegen und die Beklagte zu 1 stets den Anspruch der
B.M. und damit auch den Anspruch der KlÃ¤gerin zu 3 gem. Â§ 44 SGB XI aus der
gesetzlichen Pflegeversicherung dem Grunde nach bejaht hat.
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Auch im Ã�brigen tritt der Senat der Auffassung des Sozialgerichts bei. Den
KlÃ¤gern steht kein Anspruch auf Zahlung von Pflegegeld wegen hÃ¤uslicher Pflege
an sie als Rechtsnachfolger ihrer am 11.09.1999 verstorbenen Tochter gem. Â§ 37
SGB XI zu, weil die Ruhensvorschrift des Â§ 34 Abs. 1 Nr.2 SGB XI eingreift.

Der Senat geht nach dem Akteninhalt und dem Vorbringen der Beteiligten von
folgendem Sachverhalt aus:

Ab dem hier streitigen Zeitpunkt, dem 01.04.1995, dem Inkrafttreten des SGB XI
mit LeistungsansprÃ¼chen der PflegebedÃ¼rftigen, war B.M. im â�¦ in B â�¦ , nach
der Auskunft gegenÃ¼ber dem Sozialgericht am 27.07.1998 einer Einrichtung der
Behindertenhilfe i.S.d.Â§ 43 a SGB XI, bis zu ihrem Tod am 11.09.1999
vollstationÃ¤r untergebracht. HierfÃ¼r war ein Betrag von tÃ¤glich 152,90 DM bzw.
von 155,20 DM ab 01.01.1996 (zuzÃ¼glich weiterer ErhÃ¶hungen nach den
jeweiligen Pflegesatzvereinbarungen) angefallen. Die monatlichen Heimkosten von
ca. 4.500.-DM pro Monat wurden ab Beginn der Unterbringung der B.M. im â�¦heim,
ab 08.07.1987 vom Bezirk Oberfranken-Sozialhilfeverwaltung getragen und nach
dem AbschluÃ� des mehrjÃ¤hrigen Gerichtsverfahrens vor den Sozialgerichten, in
dem ein Impfschaden als Ursache der Behinderung mit Leistungsbeginn zum
01.11.1978 anerkannt wurde, zunÃ¤chst von der HauptfÃ¼rsorgestelle der
Regierung von Oberfranken nach Â§ 27 d Abs.1 Nr.6 BVG in voller HÃ¶he und
nachdem die Leistungen nach dem BVG einschlieÃ�lich BeschÃ¤digtengrundrente,
SchwerstbeschÃ¤digtenzulage, Ausgleichsrente, Berufsschadensausgleich und
Pflegezulage nach der Stufe III vom Amt fÃ¼r Versorgung und FamilienfÃ¶rderung
â�� AVF â�� Bayreuth festgestellt waren, unter Anrechnung der vorgenannten
VersorgungsbezÃ¼ge getragen. Dies hatte zur Folge, dass auf die
VersorgungsbezÃ¼gen in HÃ¶he von 4.873,00 DM im Jahre 1995 gem. Â§ 35 Abs. 6
BVG 3.763,00 DM an Kosten der Heimunterbringung angerechnet wurden und nur
1.110,00 DM an B.M. ausgezahlt wurden. 1996 belief sich der Auszahlungsbetrag
auf 1.115,00 unter Anrechnung von 3.826,00 DM Heimkosten; 1997 wurden
1.131,00 DM ausgezahlt und 4.295,00 DM an Heimkosten angerechnet. Aus den
Unterlagen der Regierung von Oberfranken bzw. des AVF Bayreuth ist zu ersehen,
dass B.M. an mehr als 28 Tagen pro Jahr nicht im Heim untergebracht war und in
dieser Zeit von ihren Eltern gepflegt worden war, so dass die Heimkosten fÃ¼r
diese ZeitrÃ¤ume entsprechend um 20 % gekÃ¼rzt wurden.

Daraus folgt, dass zwar grundsÃ¤tzlich ein Anspruch der B.M. auf hÃ¤usliches
Pflegegeld ab 01.04.1995 bestanden hat, welches gem. Â§ 37 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI
800.- DM pro Monat betrÃ¤gt. Nach dieser Vorschrift kÃ¶nnen PflegebedÃ¼rftige
ihre Pflege durch eine selbstbeschaffte Pflegekraft sicherstellen und dafÃ¼r
gestaffelt nach der jeweiligen Pflegestufe ein Pflegegeld erhalten. Dieses wÃ¤re
aber nur anteilig im VerhÃ¤ltnis der Tage zu zahlen gewesen, an denen B.M. von
ihren Eltern auÃ�erhalb der Heimunterbringung gepflegt worden war (vgl. BSG
Urteil vom 30.03.2000; B 3 P 10/99 R). Der Senat konnte eine Ermittlung exakt
dieser ZeitrÃ¤ume unterlassen, weil selbst bei unterstellter Pflege an allen Tagen
eines Monats im Elternhaus nur ein Betrag von 800.-DM gem. Â§ 37 Abs. 2 Nr.2 SGB
XI bei Pflegestufe II zur VerfÃ¼gung gestanden hÃ¤tte. Bei dieser HÃ¶he hÃ¤tte
bereits das gesamte Pflegegeld geruht. Denn die von der Versorgungsverwaltung
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wegen des anerkannten Impfschadens geleistete Pflegezulage, welche ab dem
01.04.1995 bereits 1.133.- DM betragen hat und in den nachfolgenden Jahren im
Gegensatz zum Pflegegeld nach Â§ 37 SGB XI jÃ¤hrlich angehoben wird, Ã¼berstieg
den Betrag von 800.- DM. Bei dieser Sachlage konnte der Senat ebenfalls offen
lassen, ob die aus der gesetzlichen Pflegeversicherung fÃ¼r die Unterbringung
eines PflegebedÃ¼rftigen in einer Behinderteneinrichtung nach Â§ 43 a SGB XI zu
zahlende Pauschale von monatlich bis zu 500.- DM als Sachleistung voll
anzurechnen ist (BSG, Urteil vom 13.03.2001; B 3 P 17/00 R), mit der Folge, dass
bei zeitweiser hÃ¤uslicher Pflege eine Kombinationsleistung zu erbringen wÃ¤re (so
Udsching, SGB XI, 2.Aufl.Â§ 43 a Nr.5). Denn in jedem Fall wÃ¼rde die Pflegezulage
nach dem BVG den Anspruch auf Pflegegeld wegen hÃ¤uslicher Pflege zum Ruhen
bringen. Dass die Ruhensvorschrift des Â§ 34 Abs.1 Nr.2 SGB XI dem Willen des
Gesetzgebers entspricht, wonach Doppelzahlungen aus Ã¶ffentlichen Kassen fÃ¼r
den gleichen Zweck vermieden werden sollen, hat das BSG mehrfach dargelegt
(BSG Urteil vom 29.04.1999; B 3 P 15/98 R; Urteil vom 17.05.2000; B 3 P 5/99 R;
Urteil vom 10.10.2000; B 3 P 2/00 R). Danach sind Leistungen der
Pflegeversicherung nachrangig gegenÃ¼ber den EntschÃ¤digungsleistungen wegen
PflegebedÃ¼rftigkeit nach dem BVG und den Leistungssystemen, die das BVG
entsprechend anwenden, wie im Falle des Impfschadens der B.M â�¦ Dieses
RangverhÃ¤ltnis ist in Â§ 13 Abs.1 SGB XI noch einmal ausdrÃ¼cklich niedergelegt.
Dass die erweiterte Pflegezulage nach Â§ 35 Abs.6 BVG zur Folge hat, dass Teile der
Ã¼brigen BeschÃ¤digtenversorgung auf hÃ¶here Heimunterbringungskosten
anzurechnen sind, Ã¤ndert an der Ruhensvorschrift des Â§ 34 Abs.1 Nr.2 SGB XI
nichts. Ebensowenig kommt es darauf an, ob der PflegebedÃ¼rftige Leistungen der
Versorgungsverwaltung nicht in Anspruch nehmen will. Er hat insoweit kein
Wahlrecht; entscheidend ist nur, dass die Versorgungsverwaltung ihre
Leistungspflicht anerkannt hat (vgl. Udsching, a.a.O., Â§ 34 Nr.9). Die
Einwendungen der KlÃ¤ger, die darauf abzielen, dass die Heimkosten von der
KriegsopferfÃ¼rsorge, welche nach Â§ 13 Abs.2 Nr.3 SGB XI im VerhÃ¤ltnis zur
Pflegeversicherung nachrangig zu leisten hat, getragen werden sollen, gehen daher
ins Leere. Damit steht fest, dass der Anspruch der KlÃ¤ger an sie als
Rechtsnachfolger ihrer Tochter Pflegegeld wegen hÃ¤uslicher Pflege aus der
gesetzlichen Pflegeversicherung fÃ¼r die Zeit vom 01.04.1995 bis Ende September
1999 auszuzahlen, unbegrÃ¼ndet ist. Die Berufungen der KlÃ¤ger gegen das Urteil
des Sozialgerichts Bayreuth vom 28.07.1998 waren mit der Kostenfolge aus Â§ 193
SGG zurÃ¼ckzuweisen.

Zur Zulassung der Revision bestand kein AnlaÃ� (Â§ 160 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGG).

Erstellt am: 03.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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